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(54) Schliessvorrichtung

(57) Die vorliegende Schließvorrichtung eignet sich
zum Ersatz gewöhnlicher Türschlösser und erfüllt
außerdem die Funktion eines Blockschlosses bei Kom-
bination mit einer Alarmanlage. Die Schließvorrichtung
enthält eine Schließmechanik mit elektronischer Steu-
ereinheit, beispielsweise in Form eines elektronischen
Schließzylinders oder eines elektronischen Türschlos-
ses, sowie eine Deaktivierungseinrichtung 7, die mittels
eines Sensors 8 prüft, ob die Schließmechanik sperrt,
dann die Steuereinheit deaktiviert, so daß die Schließ-
mechanik nicht mehr betätigt werden kann und erst

dann ein Scharfschalten der Alarmanlage 5 freigibt. Ein
Scharfschalten der Alarmanlage ist daher erst möglich,
wenn der gesicherte Bereich abgeschlossen ist und
auch von zutrittsberechtigten Personen nicht mehr ver-
sehentlich betreten werden kann. Die Datenkommuni-
kation zwischen der Deaktivierungseinrichtung 7 und
der Steuereinheit der Schließmechanik 2 kann mit sehr
geringem Aufwand installiert werden. Ein Kabelüber-
gang von der Türzarge zur Tür 1 ist nicht notwendig.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schließvorrich-
tung, insbesondere eine elektronisch gesteuerte
Schließvorrichtung für Türen mit Blockschloßfunktion.
[0002] Ein Beispiel für eine konventionelle Schließ-
vorrichtung ist ein mechanisches Einsteckschloß nach
DIN 18 251 für Türen. Bei Türen zu Räumen, die mit
einer Alarmanlage gesichert sind, werden oft zusätzlich
Blockschlösser verwendet, die in der Türzarge etwa auf
Augenhöhe eingebaut sind und einen Riegel aufweisen,
der in zugesperrtem Zustand in eine Aussparung des
Türblatts eingreift. Der Eingriff des Riegels in die Aus-
sparung wird von einem Sensor erfaßt und an die
Alarmanlage gemeldet, um diese scharf zu stellen. Der
Schlüssel zur Betätigung des Blockschlosses befindet
sich in den Händen einer Person, die zum Scharfstellen
der Alarmanlage berechtigt ist.
[0003] Das Zusperren der Tür am Blockschloß
dient dabei zwei Funktionen: Zum einen stellt es die
Alarmanlage scharf. Zum anderen verschließt es
gleichzeitig den Raum, der von der Alarmanlage gesi-
chert wird. Personen, die lediglich Schlüssel für das
normale Türschloß (Einsteckschloß) haben, können
den gesicherten Raum nicht mehr betreten, wodurch
ein versehentliches Auslösen der Alarmanlage verhin-
dert wird. In der Regel wird die Alarmanlage erst wieder
entschärft, wenn das Blockschloß mit seinem speziellen
Schlüssel entsperrt wird.
[0004] Konventionelle mechanische Schließvorrich-
tungen mit Blockschlössern sind mit dem Nachteil
behaftet, daß die Installation des Blockschlosses auf-
wendig ist. Denn sie erfordert Veränderungen an der
Türzarge und am Türblatt und die Verlegung von Leitun-
gen zur Alarmanlage. Außerdem müssen gewöhnliche
Blockschlösser von der Türaußenseite, also der ungesi-
cherten Seite zugänglich sein, um die Alarmanlage
scharf zu schalten und zu entschärfen, wodurch sie
manipulationsanfällig sind.
[0005] Konventionelle mechanische Schließvorrich-
tungen werden zunehmend auch durch elektronische
Schließsysteme ergänzt oder ersetzt. Diese elektroni-
schen Schließsysteme beinhalten eine fest installierte
und mit einem Schloß gekoppelte Basisstation sowie
einen elektronischen Schlüssel. Zwischen der Basissta-
tion und dem Schlüssel findet eine Datenübertragung
statt, anhand dessen die Basisstation feststellt, ob der
Schlüssel zur Betätigung des Schlosses berechtigt.
Dementsprechend gibt sie die Betätigung des Schlos-
ses frei. Besonders bequem zu handhaben sind solche
Systeme, bei denen die Datenübertragung zwischen
Basisstation und Schlüssel über eine gewisse Distanz
drahtlos erfolgen kann. In diesem Fall stellt der Schlüs-
sel einen einfachen Fernsteuersender oder einen
Transponder dar. Beispiele für solche Systeme sind in
DE-A-41 11 582 und DE-C-41 34 922 angegeben.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine Schließvorrichtung mit Blockschloßfunktion anzu-

geben, die mit verhältnismäßig geringem Aufwand ein-
setzbar ist.

[0007] Die Lösung dieser Aufgabe gelingt mit der
Schließvorrichtung nach Anspruch 1.
[0008] Die Erfindung beruht darauf, anstelle einer
separaten Schließmechanik eines Blockschlosses, die-
jenige Schließmechanik, die mit individuellen Schlüs-
seleinrichtungen betätigbar ist, auch für die
Blockschloßfunktion zu nutzen. Zu diesem Zweck ist
eine Deaktivierungseinrichtung vorhanden, die die typi-
scherweise elektronische Steuereinheit, die die Berech-
tigung der individuellen Schlüsseleinrichtungen
feststellt, deaktiviert. Ein separates Blockschloß kann
somit entfallen.
[0009] Die Unteransprüche betreffen bevorzugte
Ausführungsformen der Erfindung.
[0010] Bei den Ausführungsformen der Ansprüche
2 und 3 läßt sich die Steuereinheit besonders einfach in
einem Türschloß installieren, da eine Verkabelung der
Steuereinheit entfallen kann. Dies gilt insbesondere,
wenn die Elektronik der Steuereinheit batteriebetrieben
ist. Im Vergleich zu konventionellen elektronischen
Schließsystemen, bei denen eine Türschloß-Elektronik
durch einen Kabelübergang von der Türzarge zum Tür-
blatt angesteuert und mit Energie versorgt wird, besteht
außerdem der Vorteil einer erhöhten Sicherheit, da der
Kabelübergang als Angriffspunkt für Manipulationen
entfällt.
[0011] Die Merkmale des Anspruchs 4 sind beim
Einsatz der Schließvorrichtung zusammen mit einer
Alarmanlage besonders zweckmäßig. Sie ermöglichen
es, die Alarmanlage erst dann scharf zu schalten, wenn
die Schließvorrichtung den zu sichernden Raum ver-
schlossen hat und deaktiviert ist, so daß der Raum
auch unter Verwendung von sonst zum Zutritt berechti-
genden Schlüsseleinrichtungen nicht mehr betreten
werden kann. Dadurch wird ein Fehlalarm verhindert
und die Alarmanlage löst nur noch beim gewaltsamen
Eindringen aus.
[0012] Die Ausgestaltung nach Anspruch 5 weist
den besonderen Vorteil auf, daß die Scharfschalteinheit
zum Scharfschalten der Alarmanlage im gesicherten
Raum selbst vor Gewaltanwendung geschützt unterge-
bracht sein kann, da sie drahtlos über eine gewisse Ent-
fernung hinweg ansteuerbar ist.
[0013] Die Merkmale nach Anspruch 6 ermöglichen
ein einfaches Reaktivieren der Steuereinheit, bei dem
alle vor dem Deaktivieren zutrittsberechtigten Schlüs-
seleinrichtungen wieder zutrittsberechtigt sind.
[0014] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der
Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnungen
erläutert. Darin zeigt

Fig. 1 eine Schließvorrichtung nach der Erfindung
verbunden mit einer Alarmanlage,

Fig. 2 eine Variante des Ausführungsbeispiels der
Fig. 1 und

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines elek-
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tronischen Schließzylinders aus dem Aus-
führungsbeispiel der Fig. 1 oder Fig. 2.

[0015] Fig. 1 zeigt eine Tür 1 mit eingesetztem Ein-
steckschloß (nicht dargestellt), das mit einem elektroni-
schen Schließzylinder 2 bestückt ist. Die Funktion eines
Schlüssels für den Schließzylinder 2 übernimmt beim
vorliegenden Ausführungsbeispiel ein mobiler Trans-
ponder 3. In den Schließzylinder 2 sind Identitätscodes
von Transpondern einprogrammiert, die zum Zutritt
durch die Tür 1 berechtigen.
[0016] Bei Betätigung einer Taste 4 am Transpon-
der 3 tauschen der Schließzylinder 2 und der Transpon-
der 3 drahtlos verschlüsselte Daten aus, wodurch der
Schließzylinder 2 den Identitätscode des Transponders
3 erfährt. Stellt der elektronische Schließzylinder dabei
fest, daß der spezielle Transponder 3 zum Zugang zur
Tür 1 berechtigt, so erlaubt er kurzzeitig die Betätigung
des Einsteckschlosses und damit das Öffnen der Tür 1.
[0017] Der von der Tür 1 abgeschlossene Raum ist
zusätzlich mit einer Alarmanlage 5 gesichert. Sie kann
über eine Scharfschalteinheit 6 scharf geschaltet wer-
den. Diese ist mit einer Deaktivierungseinrichtung 7
zum Deaktivieren des Schließzylinders 2 verbunden.
Ein Sensor in Form eines Riegelkontakts 8 in der (nicht
dargestellten) Zarge der Tür 1 erfaßt den Eingriff eines
Riegels des (nicht sichtbaren) Türschlosses in eine
Aussparung der Türzarge (nicht dargestellt) und meldet
ihn an die Deaktivierungseinrichtung 7.
[0018] Zum Scharfschalten der Alarmanlage 5
betätigt eine scharfschaltberechtigte Person ihren
Transponder 9 in der Nähe der Scharfschalteinheit 6.
Daraufhin findet ein drahtloser Datenaustausch zwi-
schen der Scharfschalteinheit 6 und dem Transponder 9
statt, bei dem die Scharfschalteinheit 6 den Identitäts-
code des Transponders 9 verschlüsselt mitgeteilt
bekommt und prüft, ob dieser zum Scharfschalten der
Alarmanlage 5 berechtigt. Aufgrund des drahtlosen
Datenaustauschs kann sich die Scharfschalteinheit vor
Gewaltanwendung geschützt hinter einer Mauer in dem
von der Tür 1 und der Alarmanlage 5 gesicherten Raum
befinden.
[0019] Bei vorliegender Scharfschaltberechtigung
sendet die Scharfschalteinheit 6 über eine Anforde-
rungsleitung 10 ein Deaktivierungsanforderungssignal
an die Deaktivierungseinrichtung 7. Diese überprüft
anhand der Meldung des Riegelkotakts 8 zunächst, ob
die Tür 1 verriegelt ist. Wenn ja, übermittelt sie an den
Schließzylinder 2 drahtlos, verschlüsselt, einen Deakti-
vierungsbefehl. Der Deaktivierungsbefehl setzt den
Schließzylinder 2 in einen deaktivierten Zustand, in
dem dieser auch für einen zuvor noch zutrittsberechtig-
ten Transponder 3 keine Betätigung des Türschlosses
zuläßt. Der Schließzylinder 2 quittiert die Deaktivierung
drahtlos an die Deaktivierungseinheit 7, die daraufhin
über eine Quittungsleitung 11 ein Deaktivierungsquit-
tungssignal an die Scharfschalteinheit 6 sendet. Nach
Erhalt des Deaktivierungsquittungssignals schaltet die

Scharfschalteinheit 6 die Alarmanlage 5 scharf.

[0020] Beim Entschärfen der Alarmanlage 5 betä-
tigt die scharfschaltberechtigte Person wieder ihren
Transponder 9 im Übertragungsbereich der Scharf-
schalteinheit 6. Ist der Transponder 9 zum Entschärfen
der Alarmanlage 5 berechtigt, so schaltet die Scharf-
schalteinheit 6 die Alarmanlage 5 unscharf. Anschlie-
ßend setzt sie das Deaktivierungsanforderungssignal
auf der Anforderungsleitung 10 zurück. Die Deaktivie-
rungseinrichtung 7 gibt daraufhin drahtlos und ver-
schlüsselt einen Wiederaktivierungsbefehl an den
elektronischen Schließzylinder 2 ab. Dieser Befehl akti-
viert den Schließzylinder wieder, wodurch alle vor der
Deaktivierung zutrittsberechtigten Transponder 3
erneut zur Betätigung des Schließzylinders in der Lage
sind.
[0021] Wenn der gesicherte Raum über mehrere
Türen zugänglich ist, werden alle Türen mit entspre-
chenden Schließzylindern 2, Riegelkontakten 8 und
Deaktivierungseinrichtungen 7 ausgestattet. Alle Deak-
tivierungseinrichtungen 7 können gleichzeitig, parallel
an die Anforderungsleitung 10 und die Quittungsleitung
11 angeschlossen sein. Innerhalb der Scharfschaltein-
richtung 6 ist die Quittungsleitung 11 mit einem pull-up-
Widerstand abgeschlossen. Solange ein Schließzylin-
der 2 noch aktiv ist, legt die zugehörige Deaktivierungs-
einrichtung ein low-Signal an die Quittungsleitung 11.
Nach erfolgreicher Deaktivierung des Schließzylinders
2 nimmt sie das low-Signal weg und wird zur Quittungs-
leitung hochohmig. Der pull-up-Widerstand zieht die
Quittungsleitung 11 erst dann auf logisch high, wenn
alle Schließzylinder 2 deaktiviert sind und alle Deakti-
vierungseinrichtungen 7 hochohmig geworden sind.
[0022] Das vorliegende Ausführungsbeispiel weist
folgende Vorteile auf:
[0023] Die Scharfschaltung der Alarmanlage 5 ist
nur durch den Transponder 9 einer scharfschaltberech-
tigten Person möglich. Durch Einprogrammieren der
Identitätscodes scharfschaltberechtigter Transponder 9
in die Scharfschalteinrichtung 6 können Berechtigun-
gen zum Scharfschalten nach Art eines Schließplans
erteilt und entzogen werden.
[0024] Der Riegelkontakt 8 dient dem Nachweis,
daß der gesicherte Raum abgeschlossen ist, bevor die
Alarmanlage 5 scharf geschaltet wird.
[0025] Das Scharfschalten ist nur dann möglich,
wenn alle Türen 1 zum gesicherten Raum verriegelt
sind und die elektronischen Schließzylinder 2 dieser
Türen 1 erfolgreich deaktiviert wurden. Dann können
auch zuvor zutrittsberechtigte Personen die Türen nicht
mehr entriegeln.
[0026] Solange die Alarmanlage 5 scharf geschal-
tet ist, bleiben die Schließzylinder 2 deaktiviert, d.h.
eine Entriegelung der Tür 1 ist nicht möglich und der
gesicherte Raum kann nicht versehentlich betreten wer-
den.
[0027] Nach erfolgter Entschärfung der Alarman-
lage 5 werden die Schließzylinder 2 der gesperrten
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Türen 1 automatisch wieder aktiviert und die zutrittsbe-
rechtigten Personen können wieder Schließvorgänge
ausführen.

[0028] Fig. 2 zeigt eine Variante des Ausführungs-
beispiels der Fig. 1, bei der die Anforderungsleitung 10
und die Quittungsleitung 11 durch ein digitales Daten-
netz 12 ersetzt sind. Dementsprechend werden alle
Funktionen der Deaktivierungseinrichtung 7 von einem
Knoten (im folgenden Schließknoten) 13 des Netzwerks
übernommen. Die Scharfschalteinheit 6 ist durch einen
Rechner (PC) 14 ersetzt, der mit der Alarmanlage 5
gekoppelt ist und über einen Zentralknoten 15 mit dem
Netzwerk 12 in Verbindung steht. Der Rechner 14 kann
beispielsweise in einer Überwachungszentrale für den
zu sichernden Raum angeordnet sein. Das Scharf-
schalten und Entschärfen der Alarmanlage 5 wird dann
nicht durch Betätigung des Transponders 9 sondern
beispielsweise durch Eingabe entsprechender Pass-
wörter am Rechner 14 bewirkt.
[0029] Alle drahtlosen Datenaustauschvorgänge
finden bei den vorliegenden Ausführungsbeispielen vor-
zugsweise über Funkwellen statt. Bei einer Variante des
Ausführungsbeispiels der Fig. 1 kann die Deaktivierung
des Schließzylinders 2 durch die Deaktivierungseinrich-
tung 7 auch durch Aussenden eines Stör-Funksignals,
das eine Funkverbindung zwischen dem Transponder 3
und dem Schließzylinder 2 unmöglich macht, anstelle
des Deaktivierungsbefehls geschehen.
[0030] Fig. 3 zeigt schematisch den Aufbau des
elektronischen Schließzylinders 2 und sein Zusammen-
wirken mit dem Riegel 16 des Türschlosses. Der
Schließzylinder 2 enthält eine elektronische Steuerein-
heit 20, die mit einer Antenne 21 zur Kommunikation mit
dem Transponder 3 und der Deaktivierungseinheit 7
gekoppelt ist. Der Schließzylinder 2 ist stirnseitig mit
einem Drehknauf 22 versehen, der über eine elektro-
magnetische Kupplung 23 mit einer Schließnase 24
gekoppelt ist.
[0031] Die Steuereinheit 20 enthält einen Speicher
25 für Identitätscodes von Transpondern, die zur Betäti-
gung des Schlosses berechtigen, einen Empfänger 26
zum Empfang des Identitätscodes des Transponders 3,
dessen Taste 4 in der Nähe der Tür 1 betätigt wurde
(siehe Fig. 1), und einen Vergleicher 27 zum Vergleich
des empfangenen Identitätscodes mit den gespeicher-
ten Codes. Außerdem enthält sie einen Empfänger 28
zum Empfang des Deaktiverungsbefehls und des Akti-
vierungsbefehls von der Deaktivierungseinrichtung 7
(siehe Fig. 1), ein Flip-Flop 29 zur Speicherung des von
diesen Befehlen vorgegebenen Zustands (aktiv oder
inaktiv) der Steuereinheit 20 sowie eine Torschaltung
30, die die Ausgabe des Vergleichers 27 nur dann an
die elektromagnetische Kupplung 23 weiterleitet, wenn
das Flip-Flop 29 den aktiven Zustand der Steuereinheit
20 anzeigt.
[0032] Bei Betätigung des Transponders 3 in der
Nähe des Schließzylinders 2 erhält der Vergleicher 27
über die Antenne 21 und den Empfänger 26 den Identi-

tätscode des Transponders 3 und vergleicht ihn mit den
im Speicher 25 abgelegten Identitätscodes. Bei Über-
einstimmung mit einem der gespeicherten Identitätsco-
des gibt er ein Ausgangssignal aus, das im aktiven
Zustand der Steuereinheit 20 die Torschaltung 30 pas-
siert und für eine begrenzte Zeit die elektromagnetische
Kupplung 23 einkuppeln läßt. Innerhalb dieser Zeit
nimmt ein Drehen am Drehknauf 22 die Schließnase 24
mit und bewegt den Riegel 16, wodurch das Schloß zu-
oder aufgesperrt werden kann.

[0033] Ein Deaktivierungsbefehl von der Deaktivie-
rungseinheit 7 wird über die Antenne 21 und den Emp-
fänger 28 entgegengenommen und setzt das Flip-Flop
29 in den inaktiven Zustand, woraufhin die Torschaltung
30 die Ansteuerung de elektromagnetischen Kupplung
sperrt, so daß der Drehknauf 22 auch bei Betätigung
eines zutrittsberechtigten Transponders 3 stets leer
dreht und das Schloß nicht betätigt werden kann. Erst
der Empfang eines Aktivierungsbefehls von der Deakti-
vierungseinheit 7 Über die Antenne 21 und den Emp-
fänger 28 setzt das Flip-Flop 29 wieder in den aktiven
Zustand und gibt die Torschaltung 30 frei.
[0034] Die Steuereinheit 20 ist batteriebetrieben.
Einrichtungen zum Aussenden von Signalen, die der
Deaktivierungseinheit 7 die erfolgte Deaktivierung quit-
tieren, sowie Einrichtungen zum Verschlüsseln und Ent-
schlüsseln der drahtlos übertragenen Informationen
sind in Fig. 3 aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht
dargestellt.
[0035] Das beschriebene Ausführungsbeispiel
weist folgende Vorteile auf:
[0036] Da die Anbringung des Riegelkontakts 8
lediglich einen minimalen Eingriff am Türrahmen not-
wendig macht, ist die Montage wenig aufwendig. Die
Deaktivierungseinheit 7 kann im Bereich der Funkreich-
weite zum Schließzylinder 2 beispielsweise in einer
Lichtschalter-Unterputzdose vorgesehen sein, ohne
daß bautechnische Veränderungen im Bereich der Tür
1 notwendig sind.
[0037] Ein Scharfschalten der Alarmanlage 5 ist
erst dann möglich, wenn der gesicherte Bereich abge-
schlossen ist und auch von zutrittberechtigten Personen
nicht mehr versehentlich betreten werden kann.
[0038] Durch Manipulationen an Tür oder Türzarge
oder auch an den Leitungen 10, 11 kann die Alarman-
lage nicht entschärft werden.
[0039] Die Scharfschalteinheit 6 kann sich inner-
halb besonders geschützter Bereiche befinden, bei-
spielsweise hinter einer Mauer oder innerhalb von
Metallkästen, da sie drahtlos bedient wird. Eingabeein-
heiten oder Lesegeräte im ungeschützten Bereich sind
daher nicht notwendig.
[0040] Die Bedienung der Scharfschalteinheit 6
über einen Transponder 9, ähnlich wie die Bedienung
des Schließzylinders 2 über einen Transponder 3,
ermöglicht es, Berechtigungen zum Scharfschalten und
Entschärfen der Alarmanlage 5 in Schließpläne, die für
Schließzylinder 2 und Transponder 3 aufgestellt wer-
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den, zu integrieren.

Patentansprüche

1. Schließvorrichtung, aufweisend:

eine Schließmechanik (16, 22, 23, 24), die eine
Schließstellung, in der die Schließvorrichtung
sperrt, und eine Freigabestellung, in der die
Schließvorrichtung nicht sperrt, annehmen
kann,
eine Steuereinheit (20) zur Feststellung einer
Berechtigung einer Schlüsseleinrichtung (3)
und zum Zulassen einer Bewegung der
Schließmechanik zwischen der Schließ- und
der Freigabestellung abhängig von der festge-
stellten Berechtigung,
gekennzeichnet durch
eine Deaktivierungseinrichtung (7, 21, 28, 29,
30) zum Deaktivieren der Steuereinheit (20),
so daß diese unabhängig von der genannten
Berechtigung keine Bewegung der Schließme-
chanik zuläßt.

2. Schließvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die
Schlüsseleinrichtung (3) einen Transponder auf-
weist und die Steuereinheit (20) mit einer Einrich-
tung (21) zur drahtlosen Kommunikation mit dem
Transponder (9) versehen ist.

3. Schließvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Steuereinheit (20) mit einer Einrichtung (21)
zum Empfang eines drahtlosen Deaktivierungsbe-
fehls versehen ist.

4. Schließvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei die Deaktivierungseinrichtung (7) mit
einem Sensor (8) für die Stellung der Schließme-
chanik (16, 22, 23, 24) sowie mit einem Anschluß
für eine Scharfschalteinheit (6, 14, 15) einer Alarm-
anlage (5) versehen ist, um die Alarmanlage scharf
zu schalten, wenn der Sensor anzeigt, daß sich die
Schließmechanik in Schließstellung befindet, und
wenn die Steuereinheit (20) deaktiviert ist.

5. Schließvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Deaktivierungseinrichtung ein Störsender ist,
der bei scharf geschalteter Alarmanlage (5) einen
Austausch von Zutrittsberechtigungsinformationen
zwischen Transponder (9) und Steuereinheit (20)
unmöglich macht und so versehentlichen Zutritt zu
dem geschützten Bereich unterbindet.

6. Schließvorrichtung nach Anspruch 4, wobei die
Scharfschalteinheit (6) eine Einrichtung zur drahtlo-
sen Kommunikation mit einem Transponder (9) mit
Scharfschaltberechtigung aufweist, um einen
Scharfschaltbefehl von dem Transponder zu erhal-

ten und daraufhin die Deaktivierungseinrichtung
anzuweisen, die Steuereinheit zu deaktivieren.

7. Schließvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, wobei die Steuereinheit (20) einen Speicher
(25) zur Speicherung von Identitätscodes von
Schlüsseleinrichtungen (3), die zur Betätigung der
Schließvorrichtung berechtigen, und eine Torschal-
tung (30), die die Verwendung der gespeicherten
Identitätscodes bei deaktiviertem Zustand der
Steuereinheit (20) sperrt und in aktiviertem
Zustand freigibt, aufweist.
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